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1 Allgemeines  

1.1 Auftraggeber und Auftrag  

Herr Mag. Peter Handler , Rechtsanwalt, hat als bestellter Masseverwalter im 

gegenständlichen Insolvenzverfahren die Feststellung des Verkehrswertes der gegen-

ständlichen Liegenschaft angeordnet. 

1.2 Zweck  

Die Verkehrswertermittlung erfolgt im Rahmen des Insolvenzverfahrens GZ.:                     

25 S 103/25 x LGZ Graz, des Herrn Peter Jürgen Deutschmann. 

1.3 Bewertungsstichtag  

Der Bewertungsstichtag wird mit dem Tag der Befundaufnahme, dem 14.08.2025, 

festgelegt. 

1.4 Befundaufnahme  

Die Befundaufnahme erfolgte durch den unterfertigenden Sachverständigen in 

Anwesenheit von Herrn Peter Jürgen Deutschmann am 14.08.2025. 

1.5 Grundlagen und Unterlagen der Bewertung  

Á Befundaufnahme vom 14.08.2025 

Á Auskünfte von Herrn Peter Jürgen Deutschmann zum Zeitpunkt der 

Befundaufnahme, insbesondere über Umfang und Zeitpunkt von getätigten 

Investitionen, haustechnische Anlagen, Ver- und Entsorgung, außerbücherliche 

Rechte und Lasten sowie Bestandverhältnisse. 

Á bei der zuständigen Baubehörde erhobene Unterlagen: 

o Baubewilligungsbescheid, Benützungsbewilligungsbescheid sowie 

Auszüge aus dem behördlich genehmigten Einreichplan für die 

Wohnhauserrichtung 

o Baubewilligungsbescheid und Benützungsbewilligungsbescheid für die 

Errichtung einer Ölfeuerungsanlage 

o Baubewilligungsbescheid für den Zu- und Umbau der Garage/ 

Wirtschaftsgebäude und Errichtung einer Stützmauer samt Einreichplan 

o Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 

o Auszug aus dem Leitungskataster (Kanal) 

Á Luftbild und Flächenwidmungsplan, GIS-Steiermark vom 11.08.2025 

Á Grundbuchsauszug, Abfragedatum 11.08.2025 
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Á Abfrage aus dem digitalen Verdachtsflächenkataster des Umwelt-

bundesamtes vom 19.08.2025 

Á Lageplan, Google-Maps vom 19.08.2025 

Á Erhebung von Bodenpreisen im ZT-Datenforum 

Á Immobilienpreisspiegel; WKO 

Á Immobilien-Durchschnittspreise; Statistik Austria 

Á Liegenschaftsbewertungsgesetz, BGBl. Nr. 150/1992 

Á ÖNORM B 1802 Liegenschaftsbewertung - Grundlagen 

Á Lehrunterlagen der Liegenschaftsbewertungsakademie Graz 

Á Steiermärkisches Baugesetz idgF (BauG) 

Á Steiermärkisches Raumordnungsgesetz idgF (StROG) 

Á Heimo Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage 2017 

Á Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich 2022 

Á Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien 

Á Heftreihe ĂDer Sachverstªndigeñ 

Á Nutzungsdauerkatalog des Sachverständigenverbandes für Steiermark und 

Kärnten 
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1.6 Vorbemerkungen  

Der unterfertigende Sachverständige ist bei der Erstattung des Gutachtens von den im 

Kapitel 1.5 angeführten Unterlagen und Informationen ausgegangen. Sollten sich diese 

Grundlagen als unzutreffend oder unvollständig herausstellen, so behält sich der 

Sachverständige eine Ergänzung bzw. Änderung des Gutachtens vor. 

Eine Überprüfung des Bauzustandes hinsichtlich Baumängel und Bauschäden erfolgte 

nur augenscheinlich, ebenso wurde keine Überprüfung der Statik von Bauteilen sowie 

keine Funktionsprüfung haustechnischer Anlagen und Fahrnisse durchgeführt. 

Die Bewertung erfolgt unter Annahme der Geldlastenfreiheit. Auf die eingetragenen 

Pfandrechte wird hingewiesen. 

Über das Vorhandensein von außerbücherlichen Rechten und Lasten wurde Herr Peter 

Jürgen Deutschmann bei der Befundaufnahme befragt, darüberhinausgehend wurden 

vom SV. keine Recherchen durchgeführt. 

Mobiliar/Inventar ist nicht Gegenstand der Bewertung. 

Die Bodenwertermittlung erfolgt unter Heranziehung der Grundstücksfläche lt. Grund-

buch, auf geringe Differenzen zur Flächenangabe lt. GIS-Stmk. wird hingewiesen. 

Angesichts der  Unsicherheit  einzelner  in  die  Bewertung  einfließender  Faktoren,  

insbesondere  der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen und aufgrund 

zu treffender Annahmen, ist das Ergebnis der Bewertung  keine  mit  mathematischer  

Exaktheit  feststehende  Größe. Der ermittelte  Verkehrswert bedeutet nicht, dass ein 

entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen jederzeit, 

insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 
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2 Befund  

2.1 Gutsbestand  

Die Liegenschaft EZ 74, Grundbuch 61045 Oberlaufenegg besteht aus dem 

nachfolgend angeführten Grundstück: 

 

zu A2-LNR 1-2: Die Zufahrt zur Liegenschaft erfolgt ausgehend von der öffentlichen 

Verkehrsfläche (Oberlaufenegger Straße, Gst. 369/3) über das südöstliche 

Nachbargrundstück 100/8. Laut Auskunft bei der Befundaufnahme wurde nachträglich 

auf Eigengrund eine eigene Wasserversorgung errichtet und ist der Wasserbezug über 

Nachbargrund (Gst. 100/1 u. 101) nicht mehr aufrecht. 

Außerbücherliche Rechte konnten vom SV. nicht erhoben werden. 

2.2 Eigentümer  
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2.3 Lasten  
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zu C-LNR 1: Hierbei handelt sich um eine Dienstbarkeit zur Wasserversorgung der 

südöstlich angrenzenden Nachbarliegenschaften. 

zu C-LNR 3 ï 13: Auf die eingetragenen Pfandrechte wird hingewiesen, die Bewertung 

erfolgt unter Annahme der Geldlastenfreiheit. 

Ansonsten konnten vom SV. keine außerbücherlichen Lasten erhoben werden. 

2.4 Lage  

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich im Ortsgebiet der Stadtgemeinde 

Deutschlandsberg, ca. 4 km nordwestlich des Stadtzentrums in einer Höhenlage auf ca. 

650 m ü. A. Im näheren Umkreis der Bewertungsliegenschaft befinden sich vornehmlich 

land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen und vereinzelt landwirtschaftliche Betriebe 

sowie Wohnhäuser. Grundsätzlich handelt es sich um eine Ruhelage, benachbarte 

Grundflächen werden zum Teil für die Weidehaltung von Rindern genutzt. Die Zufahrt 

zur Liegenschaft erfolgt über die Oberlaufenegger Straße. Die Erledigungen des 

täglichen Bedarfes können im Stadtzentrum von Deutschlandsberg erfolgen. 

Ausgehend von der Bewertungsliegenschaft bietet sich ein guter Weitblick, unter 

anderem zum tiefer gelegenen Stadtgebiet von Deutschlandsberg. 
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Auszug ï Google Maps 

2.5 Beschaffenheit  

Das Grundstück weist eine polygonale, unregelmäßige Konfiguration auf. Das natürliche 

Gelände ist mit rund 15 % in südöstliche Richtung abfallend. Die Zufahrt von der 

Oberlaufenegger Straße erfolgt über den im Südosten angrenzenden, asphaltierten 

Dienstbarkeitsweg, Gst. 100/8. Im nördlichen Bereich ist das Grundstück mit dem 

Wohnhaus Oberlaufenegger Straße 47a sowie einem Garagengebäude mit Wohn-

einheit bebaut. Der südlich bzw. südwestlich der Gebäude befindliche Zufahrts- und 

Hofbereich ist asphaltiert und wird im Nordwesten mit einer Stützwand zum 

angrenzenden natürlichen Gelände abgeschlossen. Die unbebaute Grundfläche ist 

weitgehend begrünt  und vereinzelte mit Bäumen bepflanzt. 
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Luftbild ï GIS Steiermark 

2.6 Kontaminierung  

Das gegenständliche Grundstück ist nicht im Altlasten-GIS des Umweltbundesamtes 

verzeichnet, die Abfrage beim Umweltbundesamt wurde online durchgeführt. Es wird 

deshalb in der Bewertung von Altlastenfreiheit ausgegangen. 

 

 

Auszug Altlasten-GIS 
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2.7 Aufschließung  

Die Aufschließung besteht aus: 

Á Stromversorgung (Energienetze Steiermark) 

Á Anschluss an den öff. Schmutzwasserkanal (Abwasserverband LWG) 

Á Wasserversorgung über eine Quellfassung auf Eigengrund. Die Eignung als 

Trinkwasser wurde seit längerer Zeit nicht mehr geprüft. Die Ergiebigkeit war lt. 

Auskunft in den letzten Jahren weitgehend gegeben, jedoch im Jahr 2025 und 

vor ca. 8 Jahren erfolgte aufgrund gegebener Trockenheit die Befüllung durch 

die Feuerwehr. Die ursprüngliche Wasserversorgung über Fremdgrund ist laut 

Auskunft nicht mehr aktiv. 

2.8 Flächenwidmung  

Laut Flächenwidmungsplan ist das Grundstück als Freiland ausgewiesen. Eine Aus-

weisung als Bauland ist nicht zu erwarten. 

 

Auszug aus dem Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Deutschlandsberg 
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2.9 Steuerlicher Einheitswert  

Der Einheitswert wurde nicht erhoben, da er für die gegenständliche Bewertung nicht 

von Relevanz ist. 

2.10 Objektbestand  

2.10.1 Gebäude Oberlaufenegger Straße 47a, 8530 Deutschlandsberg  

Bewilligungen 

Die Baubewilligung für den Neubau des Wohnhauses wurde mit Bescheid vom 

28.08.1965 erteilt. Die Benützungsbewilligung wurde auf Basis der am 13.05.1966 

durchgeführten Endbeschau erteilt. Mit Bescheid vom 29.06.1983 wurde die 

Baubewilligung für die Errichtung einer Ölfeuerungsanlage erteilt. Die 

Benützungsbewilligung wurde mit Bescheid vom 22.08.1983 erteilt. 

Abweichend von der baubehördlich genehmigten Einreichplanung wurden folgende 

Änderungen festgestellt: 

1) Das Gebäude wurde zur Gänze unterkellert und neben dem Heiz- und dem 

Abstellraum im Nordwesten Wohnräume geschaffen. 

2) Die Kellertreppe wurde nicht in das Gebäude integriert, sondern an der Nordost-

fassade als Außentreppe ausgeführt. Die nordöstliche Außenwand des 

Wohnzimmers im EG wurde deshalb nach außen versetzt und im Kellergeschoß 

ein Abstellraum geschaffen. 

Aufgrund der Gebäudeerrichtung vor dem 01.01.1969 geht der SV. in der Bewertung 

von rechtmäßigem Bestand iSd § 40 Abs. 1 BauG aus. 

Allgemeine Beschreibung 

Das Wohnhaus ist unterkellert. Das Kellergeschoß ist teilweise unter Terrain befindlich. 

Wohnräume befinden sich im Keller- und Erdgeschoß. Der Dachboden ist nicht zu 

Wohnzwecken ausgebaut bzw. aufgrund der flachen Dachneigung sowie geringen Höhe 

nicht zum Ausbau geeignet. Der Zugang zum Erdgeschoß erfolgt von der Nordostseite 

des Gebäudes über Vorsatzstufen mit Granitbelag. Der Zugang zum Kellergeschoß 

erfolgt von der Südostseite des Gebäudes. Eine innere Erschließung von Keller- und 

Erdgeschoß besteht nicht. 

Konstruktion 

Das Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet. 

Fundamente u. Kellerwände: Beton 

Erdgeschoßwände: Hohlziegelmauerwerk mit 38 cm zzgl. 16 cm Wärmedämmverbund-

system  

Decken: massiv 

Fassade 
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Die Fassade ist verputzt und gemalt, ein Wärmedämmverbundsystem ist vorhanden 

(aufgebracht ca. im Jahr 2010). Die Belichtung erfolgt durch Kunststofffenster mit 2-

fach-Verglasung (erneuert: ca. im Jahr 2010). Die Fenster im EG sind mit Rollos 

ausgestattet. 

Dach 

Die Dacheindeckung erfolgte mit dunkelgrauen Falzziegeln (erneuert ca. im Jahr 2010). 

Schneefänger sind vorhanden. Die Meteorwässer werden über Hängerinnen und 

Fallrohre abgeführt. Der Kaminkopf über der Dachhaut ist mit Metall verkleidet. 

Heizung 

Der mit Öl und festen Brennstoffen beheizbare Zentralheizungskessel befindet sich im 

Kellergeschoß. Beheizbar sind einzelne Räume im KG sowie die Räum im EG. Im KG 

sind zusätzlich zu den Plattenheizkörpern vereinzelt Infrarotpaneele montiert. 

Kellergeschoß 

Hier befinden sich 2 Wohnräume, ein Bad mit WC, der Heizraum und zwei Abstellräume. 

Die lichte Raumhöhe beträgt ca. 2,2 m. Der Heizungskessel ist mit Öl- und festen 

Brennstoffen betreibbar, wobei kein Öltank vorhanden ist. Die Wärmeabgabe erfolgt 

über Plattenheizkörper. Zusätzlich zu den Plattenheizkörpern sind Infrarotpaneele 

vorhanden. Die Bodenbeläge sind betoniert oder in den Wohnräumen mit 

Laminatbelägen ausgeführt bzw. im Bad/WC gefliest. Die Wandflächen und 

Deckenuntersichten sind weitgehend verputzt und gemalt, wobei im Bad/WC die 

Wandflächen gefliest sind. Die Leitungsführung erfolgt weitgehend unter Verputz, 

jedoch zum Teil auf Putz. Bereichsweise sind Verkleidungen mit abgehängten Decken 

vorhanden. Insbesondere bei den erdberührten Wänden sind zum Teil erhebliche 

Schäden durch eindringende Feuchtigkeit erkennbar. Die Außenwandstärke (gemessen 

beim Zugang) beträgt inkl. Dämmung ca. 58 cm inkl. Verputz. Zwischen den Räumen 

sind Türen in unterschiedlicher Bauart ausgeführt. 

Erdgeschoß 

Im Erdgeschoß befinden sich ein Wohnraum, eine Küche, 2 Zimmer sowie ein Bad, ein 

WC und 2 Vorräume. Die lichte Raumhöhe beträgt ca. 2,5. Zwischen den Räumen sind 

Holztürblätter in Holzpfostenstöcken (mit nicht mehr zeitgemäßen Durchgangslichten) 

verbaut. Die Fußböden sind gefliest oder mit Laminat- bzw. einfachen Parkettbelägen 

ausgeführt. Die Wandflächen und Deckenuntersichten sind ´weitgehend verputzt und 

gemalt bzw. in den Sanitärräumen bereichsweise gefliest. Die Wärmeabgabe erfolgt 

über Plattenheizkörper. Die Schlafräume weisen nur eine geringe Größe auf (< 10 m²). 

An der Gebäude-Südostseite ist eine Terrasse in Metallkonstruktion mit Belag und 

Geländer aus Holz angebaut. Verwitterungsspuren sind sichtbar. 

Sonstiges 

Im Gebäudeinneren wurden in den letzten Jahren lt. Auskunft keine Modernisierungen 

vorgenommen. Dementsprechend besteht ein rückgestauter Reparaturbedarf. 
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Raum- und Nutzflächen aufstellung  lt. Einreichplan  

Wohnhaus  Raum NFL ca. [m²]  

KG Wohnraum, Heizraum, Abstellraum 28,20 

 Schlafraum, Bad 23,11 

 Abstellraum 2,89 

 Summe  54,20 

 

Wohnhaus  Raum NFL [m²]  

EG Flur 2,58 

 WC 1,72 

 Zimmer 19,68 

 Küche 4,10 

 Bad 3,16 

 Flur 2,09 

 Schlafr. 1 8,48 

 Schlafr. 2 9,58 

 5-seitig umschl. Zugangsbereich 1,50 

 Summe  52,89 

 

Bruttogeschoßflächenaufstellung lt. Aufmaß  

Geschoß   BGF [m²]  

KG 10,98 x 7,65 ï 1 x 1,5 82,50 

EG  10,98 x 7,65 84,00 

2.10.2 Garagengebäude mit Wohneinheit  

 

Bewilligungen 

Die Baubewilligung für den Zu- und Umbau des Garagen- und Wirtschaftsgebäudes 

wurde als Neubau mit Bescheid vom 25.07.2014 erteilt. Eine Benützungsbewilligung 

liegt nicht vor. Dabei wurden im Erdgeschoß eine Garage und ein Lagerraum und im 

Dachgeschoß ein Dachboden (ohne Nutzungsangabe) bewilligt. Tatsächlich wurde 

jedoch der Lagerraum im EG und der Dachboden zu einer Wohneinheit ausgebaut. 

Anstrengungen zu Erlangung einer nachträglichen Genehmigung der Wohnnutzung 

könnte man in Form eines Zubaus zum Wohnhaus gem. § 33 Abs. 5 StROG 

unternehmen. Jedoch dürfte es bei 2 separaten Wohneinheiten zu einer Ausweitung der 

Dienstbarkeit beim Zufahrtsgrundstück kommen. Weiters liegen keine Baubewilligungen 

für die ausgeführte Luftwärmepumpe und das Klima-Split-Gerät im Außenbereich vor. 

Das Erdgeschoß ist an der Nordwestseite zur Gänze und an der Nordostseite teilweise 

unter dem angrenzenden natürlichen Gelände befindlich. 
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Allgemeine Beschreibung 

Die Gebäudeerrichtung erfolgte lt. Auskunft im Zeitraum 2015 ï 2020. Im südöstlichen 

Bereich des Erdgeschoßes befindet sich eine von außen über ein Sektionaltor 

zugängliche Garage. Der nordwestliche Bereich des EG ist sowie das DG zu 

Wohnzwecken genutzt. Der Aufgang in das DG erfolgt vom EG über eine Holztreppe 

mit offenen Trittstufen und Edelstahlgeländer. 

Konstruktion 

Das Gebäude ist mit Wänden und Erdgeschoßdecke in massiver Bauweise errichtet. 

Über dem Erdgeschoß wurde ein symmetrischer Satteldachstuhl aus Holz mit 

Aufsparren-Dämmsystem ausgeführt. 

Fassade 

Die Fassade ist verputzt und gemalt. Abweichend von der Einreichplanung wurde an 

den Außenwänden ein Wärmedämmverbundsystem mit 20 cm aufgebracht. Die 

Belichtung erfolgt durch Kunststofffenster mit Isolierverglasung, bei den giebelseitigen 

Fenstern im DG sind Rollos vorhanden. 

Dach 

Die Dacheindeckung erfolgte mit dunkelgrauen Falzziegeln. Schneefänger sind 

vorhanden. Die Meteorwässer werden über Hängerinnen und Fallrohre abgeführt.  

Heizung/Kühlung 

Die Raumheizung des nordwestlichen Bereiches im EG und im gesamten DG erfolgt 

zentral über eine Luftwärmepumpe, die vor der Nordostfassade auf einem Betonsockel 

situiert ist. Die Wärmeabgabe erfolgt über eine Fußbodenheizung. 

Zur Raumkühlung im DG ist an der Nordwestfassade ein Klima-Split-Gerät montiert. 

Zusätzlich ist ein einschläuchiger Kamin an der Außenwand vorhanden, der vom EG-

Fußboden bis über Dach geführt wird. An diesen Kamin ist ein in der Kücheneinrichtung 

verbauter Tischherd angeschlossen. 

Erdgeschoß 

Die Zufahrt zur Garage erfolgt über ein elektrisch gesteuertes Decken-Sektionaltor, der 

Zugang zum Wohnbereich über eine Alu-Tür. Der Boden in der Garage ist als geglätteter 

Betonbelag ausgeführt, im Wohnbereich sind Fliesenböden verlegt. Die Wandflächen 

und Deckenuntersichten sind verputzt bzw. gespachtelt und gemalt. In der Garage 

befindet sich die Technik zur Luftwärmepumpenanlage. Die Installationsführung erfolgt 

weitgehend unter Putz (ausgenommen in der Garage.). Neben der Garage befinden sich 

im EG ein Vorraum und eine Essküche. Die lichte Raumhöhe beträgt ca. 2,37 m. 

Dachgeschoß 

Die Bodenbeläge sind gefliest, die Wandflächen verputzt und gemalt und die 

Dachschrägen sind mit Holz verschalt, dabei sind die Sparren sichtbar. Der 

Dachraumausbau erfolgt raumhoch bis zu den Dachschrägen. Hier befinden sich ein 

Vorraum, zwei Wohnräume sowie Bad mit WC. Zwischen den Räumen sind Türblätter 
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aus Furnierholz in industriell gefertigten Holzstöcken versetzt. Die lichte Raumhöhe 

beträgt ca. 1,45 m (Anschluss Drempelwand) bis 3,75 m (Firstlinie). 

Sonstiges 

Das Gebäude weist einen guten Bau- und Erhaltungszustand auf. 

 

Raum- und Nutzflächen aufstellung  lt. Einreichplan  

Wohnhaus  Raum NFL ca. [m²]  

EG Garage 37,06 

 Lager (tatsächlich: Vorraum u. Essküche) 20,40 

 Summe  57,46 

 

Wohnhaus  Raum (keine Planunterlagen vorliegend) NFL ca.  [m²]  

DG Vorraum  

 Bad mit WC  

 

2 Zimmer  
(1 Zimmer nur über Bad oder 
Durchgangszimmer erreichbar)  

 Summe  (vom EG übernommen) 57,46 

 

Bruttogeschoßflächenaufstellung lt. Aufmaß  

Geschoß   BGF [m²]  

EG = DG 7,85 x 10,45 82,03 

2.10.3 Energieausweis  

Ein Energieausweis liegt dem Sachverständigen zum Zeitpunkt der Gutachtens-

erstattung nicht vor. 

2.10.4 Bestandverhältnisse  

Ein Bestandverhältnis besteht nach Kenntnis des SV nicht. Beide Gebäude werden vom 

Liegenschaftseigentümer zu Wohnzecken genutzt. 

2.10.5 Außenanlagen  

1) asphaltierte Gebäude- und Garagenzufahrt mit Hofbereich 

2) L-förmige Stützwand nordwestlich angrenzend an den Hofbereich mit an den 

Geländeverlauf angepasster Höhe und einer Länge von ca. 14,0 + 3,15 = 17,15 

m und Metallabdeckung. Eine Baubewilligung in der ausgeführten Form liegt 

nicht vor. 

3) mit Betonpflastersteinen befestigte Terrasse südöstlich des Wohnhauses auf 

KG-Niveau 
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4) Traufenpflasterung mit Betonpflastersteinen 3-seitig anschließend an das 

Wohnhaus 

5) Traufenbekiesung 2-seitig anschließend an das Garagengebäude mit 

Wohneinheit 

6) mit Betonplatten befestigte Terrasse nordwestlich anschließend an das 

Garagengebäude mit Wohneinheit, ca. auf DG-Niveau 

7) mit Granitplatten befestigter Zugang zum Wohnhaus an der Gebäude-

Nordostseite und anschließender Stützwandbegrenzung 

8) massive Pfeiler beidseitig des Zufahrtsbereiches ohne Toranlage 

 

2.10.6 Zubehör  

Kücheneinrichtung im Wohnhaus 

Die Kücheneinrichtung im Wohnhaus ist aufgrund des geschätzten Alters von mind. 30 

Jahren und der Gebrauchsspuren als nicht wertrelevant anzusehen. Es wird deshalb 

auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet und auf die Fotodokumentation im 

Anhang verwiesen. 

Kücheneinrichtung im Garagengebäude mit Wohneinheit 

Im Erdgeschoß befindet sich eine L-förmige Kücheneinrichtung, bestehend aus Unterteil 

und Hängeschrank. Verbaut sind Abwaschbecken mit Tropftasse, E-Herd (Ceranfeld), 

Backröhre, Geschirrspüler, Kühlschrank und ein Tischherd. 
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3 Bewertung  

3.1 Allgemeine s  

Auftragsgemäß ist in der Schätzung der Verkehrswert der beschriebenen Liegenschaft 

nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes BGBL. 150/1992 zu 

ermitteln. Der Verkehrswert ist jener Preis, der bei Veräußerung einer Sache, 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. Der Wert der 

besonderen Vorliebe hat außer Betracht zu bleiben, ebenso ideelle Wertzumessungen 

einzelner Personen.  

In  der  Bewertungslehre  und  in  der  Praxis  sind  bei  Liegenschaften neben dem 

Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren als 

Methoden zur Ermittlung des Verkehrswertes anerkannt.  

Während beim Ertragswertverfahren davon ausgegangen wird, dass zwischen dem  

gegenwärtigen  Ertrag  der  Liegenschaft  und  ihrem  Verkehrswert ein Zusammenhang 

besteht, beruht das  Sachwertverfahren  auf  der  (in  der  Praxis erprobten)  Vermutung,  

dass  eine  solche  Beziehung  auch  zwischen  dem Verkehrswert einerseits und der 

Summe aus Bodenwert und Wert der baulichen Substanz  andererseits  gegeben  ist.  

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist abhängig vom Vorhandensein von 

anderen Liegenschaften mit vergleichbaren wertbeeinflussenden Umständen und kann 

deshalb oft nicht bzw. nur in Kombination mit dem Sach- und Ertragswertverfahren zur 

Anwendung kommen. 

3.2 Wahl des Wertermittlungsverfahrens  

Gem.  §  3  LBG  ist  ein  Wertermittlungsverfahren  anzuwenden,  das  dem  jeweiligen 

Stand   der   Wissenschaft   entspricht. Die   Ermittlung   des   Verkehrswertes von 

Wohnimmobilien ï ist, da derartige bauliche Anlagen in der Regel zur Eigennutzung 

errichtet werden und keine nachhaltige Ertragssituation bei Fremdvermietung zu 

erwarten ist, an den Anschaffungskosten vergleichbarer Objekte orientiert.  Die Kriterien 

Lage, Bauzustand, Baualter  und  Ausstattung  sind dabei zu berücksichtigen. Die 

Bewertung erfolgt somit im  Sinne  des  LBG  nach  dem  Sachwertverfahren .  Nach 

Berücksichtigung dieser Umstände ist der sich ergebende Sachwert mit den 

Verhältnissen am örtlichen Immobilienmarkt zu vergleichen und - falls erforderlich - eine 

Anpassung an die Marktverhältnisse vorzunehmen. 

Á Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des 

Bodenwertes,  des  Bauwertes  und  des  Wertes  sonstiger  Bestandteile  sowie  

gegebenenfalls  des Zubehörs der Sache zu ermitteln. 

Á Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 

Kaufpreisen vergleichbarer  unbebauter  und  unbestockter Liegenschaften zu  

ermitteln.  Wertminderungen, die sich demgegenüber nur aus der Bebauung 

oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu 

einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen.  
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Á Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 

Ermittlung ist  in  der  Regel  vom  Herstellungswert  auszugehen  und  von  

diesem  die  technische  und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. 

Sonstige Wertänderungen und wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage 

der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich rechtliche 

Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten 

sind gesondert zu berücksichtigen. 

3.3 Bodenwert  

Üblicherweise wird der Bodenwert im Vergleichswertverfahren ermittelt. Zu diesem 

Zwecke wurden Baulandpreise in vergleichbaren Lagen erhoben und mit 

entsprechenden Zu- bzw. Abschlägen - in Abhängigkeit von der Widmung 

(Bebauungsdichte), der Konfiguration, der Größe, der Lage und der Berücksichtigung 

der laufenden Bodenpreissteigerung - ein valorisierter Vergleichspreis ermittelt.  

Vergleichspreise, für die ein unredliches Zustandekommen oder der Einfluss durch 

persönliche Umstände (ideelle Wertzumessung, Verkauf innerhalb der Familie) bei der 

Preisbildung vermutet wird, werden aus der Vergleichswertberechnung ausgeschieden.  

Im unmittelbaren Nachbereich der Bewertungsliegenschaft konnten mangels 

Baulandausweisung der umliegenden Flächen keine Vergleichspreise für 

Baulandgrundstücke erhoben werden. Für die Ermittlung des Bodenwertes wurden 

nachfolgende Vergleichspreise für Baulandgrundstücke nordwestlich der Wildbacher 

Straße erhoben: 
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Es wurden nur die o.a. Vergleichsvorgänge (Nummern) in der Bewertung berücksichtigt. 

Der mittlere Bodenpreis ergibt sich unter Berücksichtigung der Valorisierung mit rund  

ú 85, -- je m² Grundstücksfläche.  

Folgende Zu-/Abschläge werden in Anbetracht der Abweichungen des Bewertungs-

grundstückes zu den erhobenen Kaufvorgängen vorgenommen: 

Flächenwidmung Freiland:   -20 % (eingeschränkte Bebaubarkeit) 

dezentrale Lage:   -20 % (Fahrzeug zwingend erforderlich) 

Weitblick:     +20 %  

Summe:    -20 % 

Die Arrondierungsfläche um die Gebäude mit einem Flächenausmaß von rund 1.200 m² 

(lt. GIS-Abtastung) wird in Anbetracht der gegebenen Bebauung als höherwertiges 

Freiland mit einem Bodenwert in der Höhe von  

ú 68, -- je m² Grundstücksfläche  

in der Bewertung berücksichtigt. Das darüberhinausgehende Grundflächenausmaß der 

Liegenschaft wird mit einem Wertabschlag von 75 % vom oben ermittelten Wert und 

somit mit  

ú 17, -- je m² Grundstücksfläche  

in der Bewertung berücksichtigt. Dies liegt daran, dass aufgrund der raumordnungs-

rechtlichen Bestimmungen eine Bebauung mit Gebäuden, Flugdächern, Pools u. dgl. 

gem. § 33 Abs. 5 StROG nicht möglich ist. 
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Gebundener Bodenwert  

Bereich  
Bodenwert je m² 
Grundflªche [ú/mĮ] 

Grundfläche 
[m²]  

Bodenwert 
[ú] 

Arrondierungsfläche Gebäude 68 1.200 ú 81.600 

Restfläche 17 1.575 ú 26.775 

Summe Bodenwert    2.775 ú 108.375 

 

3.4 Sachwert  

 

Herstellungskosten  

Die Herstellungskosten für die Gebäude beziehen sich auf die Bruttogeschoßfläche 

(BGF) des Gebäudes lt. Aufmaß. Kleinvolumige Bauteile (Dachvorsprünge, Kamine, 

Balkone/Terrassen, Vordächer, etc.) sowie die Planungs-, Anschluss- bzw. Auf-

schließungskosten der Gebäude inkl. Dachboden beim Wohnhaus sind in den 

spezifischen Herstellungskosten umgelegt berücksichtigt. Die gesetzliche Umsatzsteuer 

ist inkludiert. 

 

Herstellungskosten Wohnhaus  
 

Gebäudeteil  BGF [m²]  HK [ú/mĮ] Ɇ HK [ú]  

Kellergeschoß  82,50 1.500 123.750  

Erdgeschoß  84,00 2.000 168.000  

Summe      291.750 
 

    
 

Herstellungskosten Garagengebäude mit Wohneinheit  
 

 

Gebäudeteil  BGF [m²]  HK [ú/mĮ] Ɇ HK [ú]  

Erdgeschoß  82,03 1.800 147.654  

Dachgeschoß  82,03 2.100 172.263  

Summe      319.917  

 

Sachwert der baulichen Anlagen  

Unter Berücksichtigung der Alterswertminderung ergibt sich der Sachwert. Der 

Erhaltungszustand wird in der Zustandswertminderung nach Heideck (Schulnotenskala 

von 1 ï 5) berücksichtigt.  
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Auszug aus den LBA-Vortragsskripten zum Sachwertverfahren 

 

Es wird für das Wohnhaus aufgrund des beschriebenen mäßigen Erhaltungszustandes 

(Mauerwerksfeuchte im KG, Modernisierungsbedarf der Wohnräume gegeben) eine 

Zustandsnote nach Heideck von 3,0 sowie eine für derartige bauliche Anlagen übliche 

Gesamtnutzungsdauer (Wohnhäuser in Massivbauweise) von 70 Jahren unterstellt. Das 

Gebäudealter beträgt zum Stichtag rund 60 Jahre. In Anbetracht der getätigten 

Investitionen (Fassadendämmung, Fenstertausch, Dachsanierung, 

Zentralheizungseinbau) wird unter Berücksichtigung des Bau- und Erhaltungszustandes 

von einer Restnutzungsdauer zum Stichtag von 30 Jahren ausgegangen, das fiktive 

Gebäudealter beträgt somit 40 Jahre.  

In Anbetracht der nicht mehr zeitgemäßen Raumgrößen der Schlafräume sowie der für 

Wohnräume unüblich geringen Raumhöhe im KG wird ein Abschlag wegen verlorenem 

Bauaufwand in der Höhe von 5 % des Sachwertes vorgenommen. 

 

Bauwert Wohnhaus      

Herstellungskosten   ú 291.750 

Wertminderung unter Berücks.   
Alterswertminderung linear (WA) 40/70 Jahre  57,143%  
Wertminderung nach Heideck (WH) - Zustandsnote 3,0 18,17%  
Gemeinsame Wertminderung (WA+WH-WAxWH) 64,930% -ú 189.433 

Zwischensumme  ú 102.317 

Abschlag wg. verlorenem Bauaufwand 5,0% -ú 5.116 

Bauwert Wohnhaus    ú 97.201 

 

Das Garagengebäude mit Wohneinheit weist zum Stichtag ein Baualter von rund 8 

Jahren auf (gerechnet ab Mitte Bauzeit). Die übliche Gesamtnutzungsdauer derartiger 

Gebäude (Gebäude mit Garage und kleineren Wohneinheiten im Dachgeschoß) wird 

mit 60 Jahren angenommen. Die Zustandsnote wird in Anbetracht des guten Bau- und 

Erhaltungszustandes mit 2,0 beziffert. Aufgrund der inhomogenen Raumaufteilung im 
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DG (Schlafzimmer nur über Kinderzimmer oder Bad erreichbar) sowie dem Umstand, 

dass sich die kleine Wohneinheit über zwei Geschoße erstreckt, wird ein Abschlag 

wegen verlorenem Bauaufwand in der Höhe von 10 % des Sachwertes vorgenommen. 

 

Bauwert Garagengebäude mit Wohneinheit      

Herstellungskosten   ú 319.917 

Wertminderung unter Berücks.   
Alterswertminderung linear (WA) 08/60 Jahre  13,333%  
Wertminderung nach Heideck (WH) - Zustandsnote 2,0 2,49%  
Gemeinsame Wertminderung (WA+WH-WAxWH) 15,491% -ú 49.559 

Zwischensumme  ú 270.358 

Abschlag wg. verlorenem Bauaufwand 10,0% -ú 27.036 

Bauwert    ú 243.322 

 

Die Bewertung der Außenanlagen  lt. Beschreibung in Kapitel 2.10.5 erfolgt in 

Anlehnung an die Literatur als Pauschale. Hierbei Berücksichtigung finden bereits ein 

verlorener Bauaufwand aufgrund der relativ großflächigen Oberflächenbefestigungen 

und Stützwandausbildungen. 

 

Außenanlagen      

lt. Beschreibung in Kap. 2.10.5   

Bauwert  pauschal ú 25.000 

 

Zusammenstellung Sachwert  

Der Sachwert der Liegenschaft ergibt sich durch Addition von Bodenwert mit dem 

Bauwert der Gebäude samt Außenanlagen: 

 

Zusammenstellung Sachwert      

Gebundener Bodenwert  ú 108.375 

Bauwert Wohnhaus  ú 97.201 

Bauwert Garagengebäude mit Wohneinheit  ú 243.322 

Bauwert der Außenanlagen   ú 25.000 

Sachwert der Liegenschaft    ú 473.898 
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3.5 Verkehrswert  der Liegenschaft  

Gemäß § 7 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes ist eine Nachkontrolle anhand der 

Marktverhältnisse vorzunehmen.  

Aus der Bewertungsliteratur ist zu entnehmen, dass in der Regel bei höheren 

Sachwerten ï so wie es auch auf die Bewertungsliegenschaft mit 2 Wohnhäusern zutrifft 

- nur eine Marktgängigkeit mit größeren Marktanpassungsabschlägen vom Sachwert 

gegeben ist. In Anlehnung an Seiser/Kainz wird die Höhe der Marktanpassung von der 

Verkäuflichkeit bzw. vom Verwertungszeitraum abhängig gemacht. 

Üblicherweise werden mit Einfamilienhäusern bebaute Wohnliegenschaften im Bezirk 

Deutschlandsberg mit Abschlägen vom Sachwert gehandelt. Im gegenständlichen Fall 

wird nach eingehender Überprüfung aller Parameter eine Marktanpassung 

vorgenommen. Einerseits für den eingeschränkten Käuferkreis durch den 

überdurchschnittlichen Sachwert aufgrund der Bebauung mit 2 Wohnhäusern und die 

dezentrale Lage (-10%), andererseits aufgrund des Fehlens von baubehördlichen 

Bewilligungen und den damit verbunden Risiken (- 5%). Der Marktanpassungsabschlag 

wird deshalb mit 15 % festgelegt, unter Berücksichtigung einer eingeschränkten Ver-

käuflichkeit. 

Der Wert des Zubehörs (Kücheneinrichtung im EG des Wohn- und Garagengebäudes) 

wird in der Verkehrswertermittlung als werterhöhender Umstand berücksichtigt. 

 

Verkehrswert der Liegenschaft      

Sachwert der Liegenschaft  ú 473.898 

Berücksichtigung Marktanpassung 15,00% -ú 71.085 

Wert d. Zubehörs - Zuschlag (Kücheneinnr. im Gar.geb.) ú 7.500 

Verkehrswert  ú 410.313 

 

Der Verkehrswert der Liegenschaft EZ 74 Grundbuch 61045 Oberlaufenegg  

beträgt zum Stichtag gerundet:  

 

ú 410.000, -- 

In Worten: vierhundertzehntausend 

 

Beilagen: 

Á Auszug aus der behördlich gen. Einreichplanung 

Á Fotodokumentation 

 

 

Stainz, am 19.08.2025                                              ...ééééééééééé. 
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4 Beilage n 

4.1  Grundriss KG Wohnhaus  

Abweichend von der dargestellten Einreichplanung ist der im Plan als Ănicht unterkellertñ 

dargestellte Bereich sowie der Bereich des Stiegenaufganges unterkellert. 
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4.2 Grundriss EG Wohnhaus  

Abweichend von der dargestellten Einreichplanung wurde die Stiege außerhalb des 

Gebäudes geplant und das Wohnzimmer vergrößert. 
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4.3 Grundriss EG Garagengebäude  

Abweichend von der Einreichplanung wurde das Gebäude mit Fassadendämmung 

errichtet und wurde der Lagerraum im EG und das DG zur Gänze zu Wohnwecken 

ausgebaut. 
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4.4 Schnitt und Ansicht Süd Garagengebäude  
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4.5 Fotodokumentation  

 

1 Wohnhaus mit Zufahrt Westansicht   

 

 

2 Wohnhaus Ostansicht mit Terrasse   
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3 Wohnhaus Südansicht   

 

 

4 Garagengebäude  Südwestansicht  
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5 Garagengebäude Nordansicht  

 

 

 

6 südwestliche Grundfläche  
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7 Zufahrt mit Weitblick  

 

 

8 Weitblick  

 

 

 



 

Seite 33 von 40 

9  Zugang Wohnhaus  

 

10 Zugang Wohnhaus  

 

11  Wohnhaus EG  

 

12 Wohnhaus EG  
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13  Wohnhaus EG  

 

14 Wohnhaus EG  

 

 

15  Wohnhaus EG  

 

16 Wohnhaus EG  
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17  Wohnhaus EG - Terrasse  

 

18 Wohnhaus EG  

 

19  Wohnhaus KG - Zugang  

 

20 Wohnhaus KG 
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21  Wohnhaus KG  

 

22 Wohnhaus KG  

 

 

23  Wohnhaus KG  

 

24 Wohnhaus KG  

 

 


